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Quellfassungen Gattenhusen und Brandholz.
Aufhebung der Grundwasserschutzzonen.

Gemeinde Féallanden
Betroffener Gemeinderat Fallanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fallanden

Massgebende - Situationsplan 1:1000 vom 25. Januar 2022 mit aufgehobenen Grundwasserschutzzo-

Unterlagen nen um die Quellfassung Gattenhusen (GWR g 1124)
- Situationsplan 1:1000 vom 25. Januar 2022 mit aufgehobenen Grundwasserschutzzo-

nen um die Quellfassung Brandholz (GWR g 1125)
- Aufhebungsbeschluss Gemeinderat Fallanden vom 26. Oktober 2021

Beurteilung  Genehmigung Grundwasserschutzzonen

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2021 ersuchte die Hetzer, Jackli und Partner AG, Uster,

namens und im Auftrag der Gemeinde Fallanden um die Aufhebung der bestehenden

Grundwasserschutzzonen um die Quellfassung Géttenhusen (Grundwasserrecht [GWR]
g 1124) und Brandholz (GWR g 1125).

Erwagungen
Genehmigung der Aufhebung der Grundwasserschutzzonen

Mit Beschluss vom 6. Juli 1982 setzte der Gemeinderat Féllanden die Grundwasserschutz-
zonen um die Quelifassungen Géattenhusen und Brandholz fest und erliess das entspre-
chende Schutzzonenreglement. Dieser Festsetzungsbeschluss wurde.mit Verfigung der
Baudirektion Nr. 2049/1983 genehmigt.

Bis vor Kurzem wurden die Quelifassungen Gattenhusen und Brandholz in der Wasserver-
sorgung Fallanden zu Trink- und Brauchzwecken genutzt. Mit Schreiben vom 22. Septem-
ber 2011 teilte das Amt flr Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Gemeinde Fallan-
den mit, dass die flir Trinkwasserfassungen gesetzlich vorgeschriebenen Grundwasser-
schutzzonen um diese beiden Quellen nicht mehr den Anforderungen der Bundesgesetz-
gebung genligen und dass daher die Trmkwassernutzung des Quellwassers per Ende De-
zember 2021 aufgegeben werden muss.
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Im Konzept «Trinkwasser in Notlagen (TWN)» sind diese beiden Quellen zur Trinkwas-
sernutzung in Not- bzw. Mangellagen vorgesehen. Flir Fassungen, die ausschliesslich in
Not- und Mangellagen zu Trinkzwecken genutzt werden, besteht keine Pflicht zur Aus-
scheidung von Grundwasserschutzzonen gemass Art. 20 des Gewasserschutzgesetzes
(GSchG) vom 24, Januar 1991, Daher hob der Gemeinderat mit Beschluss vom 26. Okto-
ber 2021 seinen Festsetzungsbeschluss vom 6. Juli 1982 fir die Grundwasserschutzzonen
um die Quellfassungen Gattenhusen und Brandholz auf.

Die Anmerkung der Schutzzonen um die Quellfassungen Géattenhusen und Brandholz sind
im Grundbuch léschen und die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen ist gemass der
kantonalen Verordnung Uber den Kataster der offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschran-
kungen (KOREBKYV) vom 27. Juni 2012 im OREB nachfiihren zu lassen. Der Gemeinderat
Fallanden hat alle betroffenen Grundeigentiimer liber die Aufhebung der Schutzzonen zu
orientieren.

Die Gemeinde Fallanden muss weiterhin dafur besorgt sein, dass die Anlagen so gewartet
werden, dass die Fassungen in der Trinkwasserversorgung in Mangellagen tatséchlich
genutzt werden kdnnen. Die Gemeinde hat im Rahmen allfalliger Baubewilligungen zudem
darauf zu achten, dass das Wasser der Quellfassungen Gattenhusen und Brandholz nicht
abgegraben wird.

Die bestehenden Grundwassarrechte flr die Quellfassungen Gattenhusen und Brandholz
werden in einem separaten Verfahren den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Es wird verfugt:

I. Genehmigung der Aufhebung der Grundwasserschutzzonen

1. Die mit Verfigung der Baudirektion Nr. 2049/1983 erfolgte Genehmigung der Grund-
wasserschutzzonen um die Quellfassungen Gattenhusen (GWR g 1124) und Brand-
holz (GWR g 1125) wird aufgehoben. Die mit gleicher Verfligung erfolgte Genehmi-
gung der Grundwasserschutzzonen um weitere Quellfassungen wurde bereits friher
im Zusammenhang mit der Uberarbeitung der Schutzzonen aufgehoben.

2. Der Gemeinderat Fallanden wird eingeladen, alle betroffenen Grundeigentimer Uber
die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen zu orientieren.

3. Der Gemeinderat Fallanden wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine allfalli-
ge Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffen-
den Grundstlicken léschen zu lassen.

4. Die Gossweiler Ingenieure AG, Dibendorf, wird als katasterfiihrende Stelle eingela-
den, nach Eintritt der Rechtskraft die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen im
OREB-Kataster auf Kosten der Gemeinde Fallanden nachzufiihren und den Vollzug
dem Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft, Stampfenbachstrasse 14, Postfach,
8090 Ziirich, zu melden. '
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5. Die Grundeigentimerinnen und Grundeigentimer der belasteten Parzellen sind ver-
pflichtet, Pachterinnen und Péachter, Mietende oder Nutzniessende sowie Unterneh-
men, die auf ihren Grundstiicken arbeiten, tber die Aufhebung der Nutzungsbe-
schrankungen der Grundwasserschutzzonen zu informieren.

il. Gebiihren
Staats- und -Ausfertigungsgeblihren fallen ausser Ansatz.

Ill. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim
Baurekursgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8090 Zurich, schriftlich Rekurs erhoben
werden. Die in dreifacher Ausfiihrung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit moglich, beizulegen. Materielle
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Mitteilung an

- Gemeinderat Fallanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fallanden (fir sich, zu Han-
den aller Grundeigentiimer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grund-
buchamtes Dibendorf, Bettlistrasse 28, 8600 Dubendorf), Beilagen:
- massgebende Unterlagen
- Genehmigungsverfliigung mit Originalunterschrift fiir das Grundbuchamt

- Wasserversorgung Fallanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fallanden, Beilagen:

- massgebende Unterlagen
- Hetzer, Jackli und Partner AG, Turbinenweg 5, 8610 Uster, Beilagen:
- 'massgebende Unterlagen
- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Diibendorf, Beilage:

- massgebende Unterlagen
- Kantonales Labor Zirich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zurich, Beilagen:

- massgebende Unterlagen
- Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe,

Sekt. Tankanlagen und Transportgewerbe, Beilagen:
- massgebende Unterlagen

Das Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft
Im Auftrag des Amtschefs:

M/C/L//

Marco Ghelfi
Sektionsleiter

Versand: 03. --Feb. 2022
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Gemeinde Fallanden

Fallanden Benglen Pfaffhausen

Gemeinderat Fillanden
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 26. Oktober 2021

7:1.1:.2 Netz 248

Grundwasserschutzzonen Géttenhusen und Brandholz; Aufhebung Festset-
zungsbeschluss

- IDG-Status: | offentlich Medienmitteilung

=

i Website X

Ausgangslage

Mit Verfiigung Nr. 2049 vom 12. Oktober 1983 der Baudirektion Kanton Zirich, AWEL, wur-
den zusammen mit anderen Schutzzonen auch die Grundwasserschutzzonen um die Quell-
wasserfassungen Géattenhusen und Brandholz genehmigt. Das Wasser aus den Quellen Gat-
tenhusen und Brandholz darf geméss Schreiben vom 22. September 2011 des AWEL nicht
mehr fiir die Trinkwasserversorgung genutzt werden, weshalb die Festsetzung der Schutz-
zonen aufzuheben sind.

Erwagungen

Im Konzept «Trinkwasser in Notlagen (TWN)» sind diese beiden Quellen vorgesehen, um
daraus Wasser in Notlagen zu nutzen. Die bestehenden Grundwasserrechte g 1124 fiir die
Quelle Géttenhusen und g 1125 fiir die Quelle Brandholz missen demzufolge angepasst
werden.

Die Quellfassungsanlage verbleibt im Eigentum der Gemeinde Féllanden.

Die Aufhebung der beiden Grundwasserschutzzonen erfolgt in Absprache zwischen dem
AWEL und der Abteilung Tiefbau und Werke. Der Verfahrensablauf basiert auf dem Schrei-
ben des AWEL vom 13. Juli 2021.

Formelles

Die Aufhebung der Schutzzone ist dem AWEL zur Genehmigung einzureichen. Eine Publika-
tion der Schutzzonenaufhebung ist nicht erforderlich. Den betroffenen Grundeigentiimern
sind die Unterlagen {iber die Schutzzonenaufhebung zuzustellen.

Rechtliches
Die Aufhebung der Schutzzonen obliegt analog der Festsetzung dem Gemeinderat.

Beschluss

sy Die Grundwasserschutzzonen Géattenhusen und Brandholz, festgesetzt mit Gemeinde-
ratsbeschluss vom 6. Juli 1982, werden aufgehaoben.
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Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 26. Oktober 2021

2.  Die Abteilung Tiefbau und Werke wird beauftragt, den Gemeinderatsbeschluss und den
Plan der Baudirektion Zirich, AWEL, zur Genehmigung einzureichen.

3. Die Abteilung Tiefbau und Werke wird beauftragt, nach Vorliegen der Genehmigungs-
verfligung des AWEL den betroffenen Grundeigentiimern den Gemeinderatsbeschluss,
die Genehmigungsverfiigung sowie den Ubersichtsplan schriftlich zuzustellen.

4. Das Notariat und Grundbuchamt Diibendorf wird beauftragt, nach Rechtskraft der Auf-
hebungsverfiigung die bestehende o6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrdnkung im
Grundbuch bei den betroffenen Grundstiicken zu léschen.

5. Die OREB-Nachfiihrungsstelle (Gossweiler Ingenieure AG, Diibendorf) wird beauftragt,
nach Rechtskraft der Aufhebungsverfligung die Schutzzonen zu léschen.

Mitteilung durch Protokollauszug
~ Akten

Mitteilung durch separates Schreiben

AWEL, Abteilung Abfall, Postfach, Walcheplatz 2, 8090 Ziirich

Hetzer, Jackli & Partner AG, Ingenieure SIA, Turbinenweg 5, 8610 Uster

Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Diibendorf

Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Diibendorf, Bettlistrasse 28, 8600 Diibendorf

I

Fur richtigen Protokoiiauszug:
< el
Brigit Frick, Protokollfiihrerin

Versand: 28. Oktober 2021
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Verfligung der Direlition der 6Zfentlichen Bauten des Kantons Ziirich

vori 12. Oktobe: 1983

5 g Fdllanden. Quellfassungen. Ausscheidung von Grund-
9 g wasserschutzzonen. Genehmigung.
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Gestiitzt auf das hydrogeologische Gutachten des Geologen
Dr. L. Wyssling, Pfaffhausen, vom 11. November 1977 hat die
Werkkommission der Gemeinde Fdllanden zusammen mit Dr. L.
Wyssling fir folgende Quellfassungen Schutzzonenpldne und

Schutzzonenreglement ausgearbeitet:
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Da die Schutzzonen der Quellfassungen Scheibenstand, Grundhilti,
Ankenrain, in der Erlen, Lohholz, Oberes Johrentobel, Moorloch
und Unteres J8hrentobel vollumfdnglich im Wald liegen, wurde die
Zone II (engere Schutzzone) so ausgedehnt, dass sie der vom
Geologen vorgschlagenen Zone III entspricht. Auf die Ausschei-
dung einer Zone III (weitere Schutzzone) wurde bei diesen Wald-
quellen verzichtet.

Pldne und Reglemente sind vom Amt fiir Gewdsserschutz und Was-

serbau vorgeprift worden.
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Am 6. Juli 1982 setzte der Gemeinderat Fdllanden die Schutz-
zonen fest und erliess die zugehSrigen Schutzzonenreglemente.
Gegen die Festsetzung der Schutzzonen um die Brandholzquelle
wurden zwei Rekurse eingereicht.

Mit den Beschliissen vom 13. Januar 1983 hat der Bezirksrat
Uster beide Rekurse abgewiesen. Gemiss Bestdtigung der Staats-
kanzlei vom 4. Oktober 1983 sind diese Entscheide nicht an
den Regierungsrat weitergezogen worden.

Fir die librigen Quellschutzzonen liegen die entsprechenden
Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksrates Uster vom 8. No-
vember 1982 vor, die bestédtigen, dass gegen deren Festsetzung

keine Rechtsmittel eingereicht wurden.

Die im Reglement getroffene Formulierung betreffend der Nutz-
holzbehandlung in der Zone II trdgt den heutigen Erkenntnissen
und Vorschriften nicht mehr Rechnung. Gemdss Wegleitung des
Bundesamtes fiir Umweltschutz ist im ganzen Schutzzonenperimeter
die Behandlung von Nutzholz untersagt.

In Art. 5.4 der betreffenden Reglemente ist das Behandeln von
Nutzholz mit Chemikalien, ausser auf markierten Stapelplétzen,
verboten. In Zusammenarbeit mit dem Forstdienst ist zu errei-
chen, dass solche Stapelpldtze ausserhalb der Grundwasserschutz-
zonen errichtet werden.

Durch Sanierungsmassnahmen am Amphibienbiotop "Grundhilti" und
an der Quellfassung Benglenstrasse hat sich die Notwendigkeit
flir eine Aenderung des Fassungsbereiches (Zone I) der Quellfas-
sung Benglenstrasse ergeben. Gestiitzt auf den Zusatzbericht des
Geologen Dr. L. Wyssling vom 16. Mai 1983 wurde mit Beschluss
des Gemeinderates vom 15. Juni 1983 der Fassungsbereich der Quell-
fassung Benglenstrasse gedndert und neu festgesetzt. Mit dieser
Korrektur entfiel auch der Art. 7 des alten Reglementes.

Da sich der Fassungsbereich im Eigentum der Politischen Gemeinde

Fdllanden befindet und keine anderen Eigentiimer von dieser Aende-



rung betroffen waren, konnte auf eine erneute 6ffentliche Auf-

lage verzichtet werden.

Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen und den erlassenen Schutz-
zonenreglementen sind der Schutz und die Erhaltung der aufge-
fihrten Quellfassungen gewdhrleistet. Der Genehmigung der Schutz-
zonen gemdss § 35 des Einfihrungsgesetzes zum eidgendssischen
Gewdsserschutzgesetz steht demnach. nichts entgegen.

Die Festsetzung der Schutzzonen ist gestiitzt auf § 36 des Ein-
flihrungsgesetzes zum eidgendssischen Gewdsserschutzgesetz im

Grundbuch anmerken zu lassen.
Die Baudirektion ver figt:

I. Die mit Beschluss des Gemeinderates F&dllanden vom
6. Juli 1982 bzw. 15. Juni 1983 festgesetzten Schutzzonen um

die Quellfassungen werden genehmigt.

Massgebende Unterlagen _
bilden die Schutzzonenreglemente mit dem jeweils beigehefteten
Schutzzonenplan (Mst. 1 : 1000) fir die folgenden Quellgebiete:

~ G&ttenhusen; Plan vom 24.11.1981

~ Vorderer Ruggenstutz; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

~ Hinterer Ruggenstutz; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981>

- Scheibenstand; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

= Grundhilti, Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

- Ankenrain; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

- In der Erlen; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

-~ Lohholz; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

- Oberes Johrentobel; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981
Moorloch; Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981
Unteres J8hrentobel; Plan Vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981

- Augsburger und Plan vom 22.9.1980, rev. 8.9.1981
Benglenstrasse; Plan vom 22.9.1980, rev. 27.5.1983

- Brandholz; Plan vom 24.11.1981.
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IT. Die Werkkommission Fdllanden hat mit dem Forstdienst
nach Méglichkeiten zu suchen, die es erlauben, allfidllige

Nutzholzbehandlungen ausserhalb der Schutzzonen durchzufiihren.

IIT. Der Gemeinderat F&llanden wird eingeladen, die Festset-
zung der Schutzzonen im Grundbuch bei den betroffenen Grund-
stlicken als 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrinkung anmerk-
en zu lassen und hieriiber dem Amt filir Gewdsserschutz und Was-

serbau eine Bescheinigung zuzustellen.

Iv. Mitteilung an den Gemeinderat Fdllanden, 8117 Fillanden,
die Werkkommission der Gemeinde Fillanden, 8117 Fallanden,
das Kantonale Laboratorium, Postfach, 8030 Ziirich sowie an das

Amt flir Gewdsserschutz und Wasserbau.

Zirich, den 12. Oktober 1983 Fir den Auszug:
Ad/ek AMT FUER GEWAESSERSCHUTZ

UND WASSERBAU il
o
Wa oA



	Genehmigungsverfügung Aufhebung (BDV 0028/22 vom 3.2.2022)
	Genehmigungsverfügung (BDV 2049/83 vom 12.10.1983)

